
ÐGemeinde Rednitzhembach, Rathausplatz 1, 911 26 Rednitzhembach

AM T LI C H E B E KAN NTM AC H U N G

der Genehmigung der

31. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Rednitzhembach

Mit Bescheid vom 14.08.2023, AZ FNP-20-2022 hat das Landratsamt Roth die
31. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umweltbericht in der Fas-
sung vom 25.45.2023 genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß $ 6 Abs. 5 Satz 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Rednitzhembach wirksam ($ 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB).

Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklä-
rung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde Rednitzhembach, Rat-
h.ausplatz 1, 91126 Rednitzhembach (Bauamt, 2. Obergeschoss) während der allgemeinen
Offnungszeiten einsehen und über deren lnhalt Auskunft verlangen.

Öffnunqszeiten:
Montag - Freitag von 8.00 - 12"00 Uhr sowie
Montag u. Donnerstag von 14.00 - 18.00 Uhr und
Dienstag von 14.00 - 16.00 Uhr

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des $ 215
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach S 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschfiften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach $ 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes
und Landschaftsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Rednitzhembach geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen.

Rednitzhembach, den 04.09.2023
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